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1. Mission Statement als Grundlage 

 
Grundlage der Zusammenarbeit der Träger des ökumenischen Prozesses für eine zu-
kunftsfähige, sozial und klimagerechte Welt ist das als Anlage beigefügte Mission State-
ment  „Umkehr zum Leben – den  Wandel  gestalten“. 

 
 
2. Verwendung des Logo 

 
Die  Träger  des  ökumenischen  Prozesses  „Umkehr  zum  Leben  – den  Wandel  gestalten“  
setzen sich gemeinsam, in Kooperationen und in ihrer je eigenen Arbeit im Sinne des 
Mission Statement für eine zukunftsfähige, sozial und klimagerechte Welt ein. In diesem 
Zusammenhang verwenden sie bei Veröffentlichungen und auf Websites nach Möglich-
keit auch das Logo des ökumenischen Prozesses. 

 
 
3. Trägerkreis 

 
Die Träger des ökumenischen Prozesses arbeiten in einem Trägerkreis zusammen, der 
über die Ausrichtung des ökumenischen Prozesses, über gemeinsam zu verantwortende 
Aktivitäten und über die Beendigung des ökumenischen Prozesses beschließt. Die lau-
fenden operativen Aufgaben übernimmt als Koordinierungsstelle die Werkstatt Ökono-
mie. 

 
 
4. Finanzierung der Koordination 

 
Die Träger des ökumenischen Prozesses tragen zur Deckung der Kosten für die Koordi-
nation mit jährlichen Zuwendungen an die Koordinationsstelle von in der Regel zwischen 
1.000 und 2.000 Euro bei. Um allen interessierten Organisationen die Teilnahme zu er-
möglichen, sind mit Zustimmung des Trägerkreises auch geringere Zuwendungen mög-
lich. 

 
 
5. Unterstützung gemeinsam verantworteter Aktivitäten 

 
Darüber hinaus erklären die Träger ihre Bereitschaft, sich nach ihren Möglichkeiten an 
der Durchführung und Finanzierung von Maßnahmen zu beteiligen, die vom Trägerkreis 
beschlossen und von den Trägern gemeinsam verantwortet werden. 

 


